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Mindestlöhne in Europa
– ein Überblick

Für jede Beschäftigung ist ein gerechtes Entgelt zu zahlen. Zu diesem Zweck 
empfiehlt es sich, dass entsprechend den Gegebenheiten eines jeden Landes den
Arbeitnehmern ein gerechtes Arbeitsentgelt garantiert wird, das heisst ein 
Arbeitsentgelt, das ausreicht, um ihnen eine angemessenen Lebensstandard 
zu erlauben.
EU-Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 
(Titel 1, Abs. 5)

Soziale und politische Bedeutung von Mindestlöhnen
Politische Regelungen zur Bestimmung von verbindlichen Mindest-
löhnen finden sich in nahezu allen entwickelten kapitalistischen Ge-
sellschaften. In der Regel wird im Rahmen von Kollektivverträgen für
einzelne Branchen, Betriebe und/oder Berufe jeweils ein bestimmtes
Mindestlohnniveau definiert, unter dem kein Arbeitnehmer (legal) be-
schäftigt werden darf. Wie bereits die Klassiker der politischen Ökono-
mie von Adam Smith bis Karl Marx erkannt haben, bilden kollektive
Mindestlohnbestimmungen eine wichtige Vorraussetzung für die Funk-
tionsfähigkeit von Arbeitsmärkten, da ohne solche Regelungen die Löh-
ne aufgrund des strukturellen Machtungleichgewichtes zwischen Arbeit
und Kapital permanent herabgedrückt würden.1

Allerdings weisen kollektivvertragliche Mindestlohn-Regelungen in
vielen Ländern mehr oder weniger grosse Deckungslücken auf. Dies gilt
insbesondere für die klassischen Niedriglohn-Branchen (z.B. im priva-
ten Dienstleistungsgewerbe), in denen die Gewerkschaften aufgrund
ihres eher geringeren Organisationsgrades oft keine angemessene Min-
destlohn-Sicherung durchsetzen können. In diesen Fällen werden die
kollektivvertraglichen Mindestlohn-Regelungen vielfach durch staatli-
che Regelungen ergänzt. Der Staat hat prinzipiell zwei Möglichkeiten,
auf die Bestimmung von Mindestlöhnen Einfluss zu nehmen. Er kann
zum einen kollektivvertragliche Mindestlohn-Regelungen für allge-
meinverbindlich erklären und diese damit auf nicht tarifgebundene

Unternehmen ausdehnen. Zum
anderen kann er durch die Ein-
führung gesetzlicher Mindestlöh-
ne selber ein bestimmtes Mindest-
lohnniveau festlegen.

In der grossen Mehrzahl der eu-
ropäischen Staaten und darüber
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hinaus in den Staaten der OECD existieren neben kollektivvertragli-
chen Regelungen auch gesetzliche Mindestlöhne.2 Damit wird aner-
kannt, dass es sich bei der Sicherung eines angemessenen Mindest-
lohnniveaus nicht allein um eine tarifpolitische, sondern auch um eine
gesellschaftspolitische Aufgabe handelt. Mit der Festlegung eines allge-
mein gültigen gesetzlichen Mindestlohns wird eine universelle Norm
definiert, die eine gesellschaftlich anerkannte Untergrenze darstellt,
unterhalb derer eine Entlohnung nicht nur juristisch illegal ist, sondern
auch von einer gesellschaftlichen Mehrheit als moralisch inakzeptabel
angesehen wird. Die Schweiz bildet hier insofern einen Sonderfall, als
dort zwar kein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn existiert, es gleich-
zeitig den Schweizer Gewerkschaften mit ihrer Kampagne ›Keine Ein-
kommen unter 3000 Franken‹ jedoch gelungen ist, eine gesellschaftlich
weitgehend akzeptierte Mindestlohnnorm zu etablieren.

Mit der Bestimmung von Mindestlöhnen ist immer auch eine norma-
tive Vorstellung von einer gerechten und fairen Entlöhnung verbunden,
wie sie als soziales Grundrecht in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 sowie in zahlreichen internationalen Vereinba-
rungen (z.B. der Sozialcharta des Europarates von 1961 oder der Ge-
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer der Eu-
ropäischen Union von 1989) festgeschrieben ist.3 Als Kriterium für eine
gerechte oder faire Entlöhnung werden in der Regel drei grundlegende
Prinzipien sozialer Gerechtigkeit angeführt.4 Zum einen geht es um das
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, wonach der Lohn in einem ange-
messen Verhältnis zur geleisteten Arbeit stehen muss. Da die Frage nach
einem leistungsgerechten Lohn immer auch im Verhältnis zu anderen
Löhnen und Einkommen steht, wird zweitens das Prinzip der Vertei-
lungsgerechtigkeit berührt, das die gesamtgesellschaftliche Einkom-
mensverteilung in den Blick nimmt.

Schliesslich wird drittens das Recht auf einen gerechten und fairen
Lohn mit dem Prinzip der Teilhabegerechtigkeit begründet, wonach die
Lohnarbeit nicht nur ein bestimmtes physisches Existenzminimum
garantieren muss, sondern darüber hinaus – wie es die englischen Be-
griffe ›Decent Wage‹ oder ›Living Wage‹ zum Ausdruck bringen – eine
angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen soll. Im
Unterschied zur sozialstaatlichen Mindestsicherung (z.B. der Sozialhilfe)
markiert der gesetzliche Mindestlohn den »ersten Grad der Zuge-
hörigkeit zu einem Arbeitnehmerstatus, dank dessen der Lohn nicht nur
eine Form ökonomischer Vergütung ist«.5 Seine politische Legitimation
erhält der Mindestlohn damit aus dem Anspruch, dass die Lohnarbeit
einen bestimmten Lebensstandard ermöglichen muss, der den Arbeit-
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nehmer/innen eine angemessene gesellschaftliche Teilhabe und eine
adäquate Reproduktion ihrer Arbeitskraft garantiert.

Die inhaltliche Definition einer »angemessenen gesellschaftlichen Teil-
habe« und mithin die konkrete Festlegung eines gesetzlichen Mindest-
lohnniveaus ist stets Gegenstand kontroverser gesellschaftlicher Ausei-
nandersetzungen und letztlich das Ergebnis eines sozialen Aushand-
lungsprozesses, dem ein bestimmter sozialer und politischer Interessens-
kompromiss zugrunde liegt. Insofern ist der gesetzliche Mindestlohn
keineswegs nur eine Angelegenheit des Staates, sondern begünstigt
vielmehr eine Politisierung der Lohnfrage, die vor allem auch den
Gewerkschaften über die Tarifpolitik hinaus gesellschaftspolitische Ein-
flusschancen einräumt.

Mindestlöhne in der ökonomischen Diskussion
Über die ökonomischen Funktionen gesetzlicher Mindestlöhne existiert
innerhalb der Wirtschaftswissenschaften eine breite internationale De-
batte, in der je nach theoretischer Provenienz diametral entgegenge-
setzte Positionen vertreten werden. Für Vertreter einer neoklassischen
Arbeitsmarkttheorie ist jede politische Bestimmung des Lohnes – sei es
durch Tarifverträge oder einen gesetzlichen Mindestlohn – entweder
wirkungslos oder schädlich. Liegt ein Mindestlohn unterhalb des auf
dem ›freien‹ Arbeitmarkt durch Angebot und Nachfrage gebildeten
›Marktlohns‹, so bleibt dieser ohne Wirkung, da die existierenden Löhne
nicht tangiert werden. Liegt der gesetzliche Mindestlohn oberhalb des
im neoklassischen Standardmodell unterstellten ›Marktlohns‹, so geht
automatisch die Nachfrage nach Arbeit zurück und es kommt zu Ar-
beitslosigkeit. Die neoklassische Lehrbuchökonomie vertritt demnach
die Position, dass gesetzliche Mindestlöhne gerade jenen Beschäftigten-
gruppen im unteren Lohnsegment schaden, die eigentlich von ihnen
profitieren sollen.6

Der im neoklassischen Standardmodell unterstellte gegenläufige Zu-
sammenhang zwischen der Höhe gesetzlicher Mindestlöhne und dem
Ausmass der Beschäftigung ist seit jeher von nicht-neoklassischen Öko-
nomen kritisiert worden. Gerade in der neueren ökonomischen Litera-
tur werden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund neuerer empirischer
Studien – vermehrt alternative theoretische Erklärungsansätze vertreten,
die zu einer anderen ökonomischen Funktionsbestimmung von Min-
destlöhnen gelangen.7

Im Mittelpunkt der Kritik steht die neoklassische Konstruktion des Ar-
beitsmarktes, der als ein Markt wie jeder andere gedacht wird und dem
idealtypisch alle Attribute einer vollständigen Konkurrenz (wie vollkom-
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mene Informationen, uneingeschränkte Mobilität usw.) zugeschrieben
werden. Realistischere Vorstellungen gehen stattdessen davon aus, dass
der Arbeitsmarkt mit zahlreichen Friktionen behaftet ist, die zu einer
höchst unvollständigen Konkurrenzsituation führen. Hinzu kommt, dass
aufgrund des besonderen Charakters der Ware Arbeitskraft von einer
strukturellen Machtungleichheit zwischen Kapital und Arbeit auszuge-
hen ist, die – zumal unter der Bedingung von Arbeitslosigkeit – den Pro-
zess der Lohnfestsetzung determiniert.

In der neueren ökonomischen Literatur ist vielfach der Versuch un-
ternommen worden, den Arbeitsmarkt als ›monopsonistischen‹ Markt
zu beschreiben.8 Indem die Unternehmen tendenziell als Nachfrage-
monopolist (Monopson) agieren, sind sie zumeist in der Lage, Löhne
durchzusetzen, die unterhalb des Marktlohnes liegen, der sich unter den
Bedingungen vollständiger Konkurrenz herausbilden würde. Auf mo-
nopsonistischen Märkten lässt sich daher keine eindeutige Beziehung
zwischen gesetzlichen Mindestlöhnen und Beschäftigung bestimmen.
Solange die Festlegung beziehungsweise Erhöhung gesetzlicher Min-
destlöhnen lediglich die Marktmacht des Unternehmens ausgleicht und
dadurch die Entstehung eines ›Marktlohnes‹ erst ermöglicht, sind selbst
in einem ansonsten neoklassisch definierten Arbeitsmarktmodell keine
negativen Beschäftigungswirkungen zu erwarten.9

Folgt man darüber hinaus dem in den verschiedenen Effizienzlohn-
theorien behaupteten Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Pro-
duktivität10, so kann eine Erhöhung von Mindestlöhnen theoretisch so-
gar positive Beschäftigungseffekte nach sich ziehen, wenn diese mit
überproportionalen Produktivitätserhöhungen einhergehen. Bereits die
ersten Bestimmungen zur Einführung gesetzlicher Mindestlöhne am
Ende des 19. Jahrhunderts wurden ökonomisch vor allem mit den Ver-
weis auf die zu erzielenden Produktivitätsgewinne legitimiert, die aus
einer nach unten begrenzten Lohnkonkurrenz erwachsen.11

Schliesslich lassen sich aus keynesianischer Perspektive zwei für
Wachstum und Beschäftigung positive ökonomische Funktionen gesetz-
licher Mindestlöhne identifizieren12: Zum einen können gesetzliche
Mindestlöhne zur Stabilisierung der Nachfrage beitragen, da gerade bei
Niedriglohnbeziehern eine besonders hohe Konsumquote und geringe
Sparneigung existiert. Zum anderen können gesetzliche Mindestlöhne
insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und hierdurch ge-
schwächter Gewerkschaften eine Barriere gegen deflationäre Lohnkür-
zungen bilden.
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Internationale Verbreitung
von gesetzlichen Mindestlöhnen

Historisch sind die ersten gesetzlichen Mindestlohn-Bestimmungen in
der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts entstanden. Gesetzliche Min-
destlöhne werden erstmals 1894 in Neuseeland eingeführt. Zwei Jahre
später kommt es zur ersten Mindestlohn-Gesetzgebung im australischen
Bundesstaat Victoria. In Europa ist Grossbritannien das erste Land, das
1908 gesetzliche Mindestlohn-Bestimmungen einführt. In den USA wird
schliesslich erstmals 1912 im Bundesstaat Massachusetts eine Mindest-
lohn-Gesetzgebung verabschiedet.13

Nachdem die frühen Mindestlohnbestimmungen ursprünglich nur für
bestimmte Branchen oder Berufsgruppen galten, führen in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts immer mehr Länder nationale gesetzliche
Mindestlöhne ein, die über alle Branchen hinweg ein einheitliches Min-
destlohnniveau festlegen. Eine Vorreiterrolle haben hierbei die USA
eingenommen, die 1938 mit der Verabschiedung der Fair Labor Stan-
dards Act erstmals eine nationale Mindestlohn-Gesetzgebung einge-
führt haben. Mittlerweile verfügt die Mehrzahl der OECD-Staaten –
darunter die meisten Länder der EU sowie die USA, Kanada, Australi-
en, Neuseeland, Japan und Südkorea – über nationale gesetzliche Min-
destlöhne.15

Innerhalb der EU haben 18 von 25 Mitgliedstaaten einen gesetzlichen
Mindestlohn16 (siehe Abbildung 1). Während einige EU-Staaten bereits
seit mehreren Jahrzehnten über praktische Erfahrungen mit gesetzlichen
Mindestlöhnen verfügen, haben Irland und Grossbritannien erst Ende
der 1990er-Jahre nationale gesetzliche Mindestlöhne eingeführt. In den
meisten Ländern aus Mittel- und Osteuropa (MOE) wurden im Rahmen
der Transformationsperiode Anfang der 1990er-Jahre neue gesetzliche
Mindestlohn-Regelungen geschaffen, die vor dem Hintergrund eher
schwach entwickelter Tarifvertragssysteme seither für die gesamte Lohn-
entwicklung eine besonders wichtige Rolle spielen.

Bezogen auf die absolute Höhe des nationalen Mindestlohns, lassen
sich innerhalb der EU drei Ländergruppen identifizieren (siehe Abbil-
dung 1): Zur ersten Gruppe mit relativ hohen Mindestlöhnen zwischen
1183 und 1467 Euro pro Monat gehören die Beneluxstaaten sowie
Frankreich, Grossbritannien und Irland. Eine zweite mittlere Gruppe
mit Mindestlöhnen zwischen 437 und 690 Euro pro Monat umfasst die
südeuropäischen EU-Staaten Spanien, Portugal, Malta und Griechen-
land sowie Slowenien. Schliesslich finden sich in der dritten Gruppe mit
relativ niedrigen Mindestlöhnen zwischen 116 und 239 Euro pro Monat
ausschliesslich MOE-Staaten. Lediglich die EU-Bewerberländer Bulga-
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rien und Rumänien haben ein noch niedrigeres gesetzliches Mindest-
lohnniveau. In den USA bewegt sich der gesetzliche Mindestlohn eher
auf südeuropäischem Niveau und liegt damit deutlich unterhalb der
westeuropäischen Spitzengruppe. Allerdings weisen eine Reihe von US-
Bundesstaaten deutlich höhere gesetzliche Mindestlöhne auf.17

Die Schweiz nimmt mit dem von den Gewerkschaften anvisierten
Mindestlohn von 3000 Schweizer Franken (= 1950 Euro) mit Abstand
die europäische Spitzenposition ein. Allerdings spiegeln die unter-
schiedlichen Niveaus der nationalen Mindestlöhne zu einem bedeuten-
den Anteil die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen
Ländern wider. Gemessen in Kaufkraftstandards reduziert sich das Ver-
hältnis zwischen dem niedrigsten und dem höchsten gesetzlichen Min-
destlohn in der EU von 1:12 (gemessen in Euro) auf etwa 1:4.18

Die Entwicklung der gesetzlichen Mindestlöhne wird schliesslich in
hohem Masse durch die politisch-institutionelle Ausgestaltung beein-
flusst. Bei der Festelegung und periodischen Anpassung des gesetzlichen
Mindestlohns lassen sich idealtypisch vier unterschiedliche Verfahren
identifizieren.19 Bei dem ersten Typus handelt es sich um ein ›rein poli-
tisches‹ Verfahren, bei dem die jeweilige nationale Regierung vollkom-
men eigenmächtig, ohne institutionalisierte Diskussions- und Konsulta-
tionsforen oder gesetzlich festgelegte Anpassungsregelungen, über die
Höhe des gesetzlichen Mindestlohns entscheidet. Dieses ›rein politische‹
Verfahren findet sich insbesondere in den USA und hat in den letzten
Jahrzehnten oft dazu geführt, dass unter einer republikanischen Regie-
rung der nationale Mindestlohn über mehrere Jahre hinweg nicht mehr
erhöht wurde und damit in seinem Realwert deutlich gesunken ist.20
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In den meisten europäischen Ländern existiert hingegen ein institu-
tionalisiertes Konsultationsverfahren, in dem Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften an der Entwicklung des Mindestlohns beteiligt werden
und gegenüber der Regierung Empfehlungen für seine periodische Er-
höhung aussprechen. Ein besonders entwickeltes Modell dieses zweiten
Typus bildet die so genannte Low-Pay-Commission in Grossbritannien,
die sich drittelparitätisch aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wis-
senschaftern zusammensetzt und auf der Grundlage umfangreicher Stu-
dien jährlich Empfehlungen zur Erhöhung des Mindestlohns abgibt.

In einigen Ländern wie Belgien, Irland und Griechenland sowie eini-
gen MOE-Staaten findet sich ein dritter Typus, wonach der nationale
Mindestlohn auf nationaler Ebene zwischen den Dachverbänden der
Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandelt wird und anschliessend
durch den Staat Gesetzeskraft erhält. Schliesslich gibt es als vierten
Typus in den Beneluxstaaten und Frankreich sowie neuerdings auch in
Polen eine Indexierung der Mindestlöhne, wonach das jeweilige Min-
destlohnniveau automatisch an die Preisentwicklung beziehungsweise –
wie in den Niederlanden – an die durchschnittliche Lohnentwicklung
angepasst wird. Die Indexierungsverfahren werden dabei in der Regel
in Kombination mit politischen Verfahren angewandt. Insgesamt bietet
dieser vierte Typus die grösste Gewähr, dass die Entwicklung der Min-
destlöhne mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Schritt
hält.21

Auswirkung von Mindestlöhnen auf
Beschäftigung und Einkommensverteilung

Die wissenschaftliche Debatte über die beschäftigungs- und vertei-
lungspolitischen Auswirkungen von gesetzlichen Mindestlöhnen wurde
lange Zeit von der US-amerikanischen Literatur dominiert. Bis in die
1980er-Jahre hinein gelangten die meisten empirischen Untersuchungen
für die USA zu dem Ergebnis, dass von den gesetzlichen Mindestlöh-
nen – insbesondere bei jungen Arbeitnehmern – tendenziell leicht nega-
tive Beschäftigungseinflusse ausgehen. Seither haben sich die Einschät-
zungen über die beschäftigungspolitischen Implikationen von gesetzli-
chen Mindestlöhnen allerdings stark gewandelt. Waren 1990 noch 63%
der US-Ökonomieprofessoren der Meinung, dass gesetzliche Mindest-
löhne die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen erhöhen, so waren es im
Jahre 2000 nur noch 46%.22

Ausgelöst wurde dieser Meinungsumschwung vor allem durch die Stu-
dien von David Card und Alan B. Krueger, die unter der Verwendung
neuerer empirischer Methoden zu dem Ergebnis kommen, dass kein
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systematischer Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und Beschäf-
tigung besteht.23 Berühmt geworden sind vor allem ihre ›natürlichen
Experimente‹, bei dem sie die Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-
Restaurants in den benachbarten US-Bundesstaaten New Jersey und
Pennsylvania untersuchten, wobei in New Jersey der gesetzliche Min-
destlohn erhöht wurde, während er in Pennsylvania gleich blieb. Die
Untersuchungen kommen eindeutig zu dem Ergebnis, dass die Erhö-
hung der Mindestlöhne keinen negativen Einfluss auf die Beschäftigung
hat.

Auch innerhalb Europas kommen neue Studien überwiegend zu dem
Ergebnis, dass mit gesetzlichen Mindestlöhnen keine eindeutigen Be-
schäftigungseffekte verbunden sind.24 Gesetzliche Mindestlöhne können
im Gegenteil je nach ökonomischer Lage von Branche zu Branche sehr
unterschiedliche Auswirkungen haben, wobei gesamtwirtschaftlich ihre
Bedeutung eher gering ist. Besonders gut erforscht ist vor allem die
Situation in Irland und Grossbritannien, wo die Einführung gesetzlicher
Mindestlöhne seit Ende der 1990er-Jahre von zahlreichen Studien be-
gleitet wurde. Dabei herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass die
Einführung in beiden Ländern insgesamt keine negativen Beschäfti-
gungswirkungen nach sich gezogen hat.25

Im Hinblick auf seine einkommens- und verteilungspolitischen Im-
plikationen begrenzt ein gesetzlicher Mindestlohn per definitionem das
Absinken der Löhne unter ein bestimmtes Niveau und dichtet damit die
gesellschaftliche Lohnstruktur nach unten hin ab. Für viele europäische
Länder lässt sich nachweisen, dass in der Vergangenheit die gesetzlichen
Mindestlöhne auf diese Weise eine potentielle Ausdehnung der Lohn-
spreizung verhindert oder gar zu ihrer Verringerung beigetragen ha-
ben.26 Umgekehrt kann etwa für die USA die starke Zunahme der Lohn-
spreizung in den 1980er-Jahren zu einem grossen Teil mit der man-
gelnden Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns an die allgemeine
Lohn- und Preisentwicklung erklärt werden.27

Darüber hinaus haben sich gesetzliche Mindestlöhne als ein geeigne-
tes Instrument zur Bekämpfung von Lohndiskriminierungen gegenüber
Frauen und ethnischen Minoritäten erwiesen, da diese Beschäftigten-
gruppen in der Regel am unteren Rand der Lohnskala deutlich über-
repräsentiert sind.28 Schliesslich können gesetzliche Mindestlöhne auch
einen Beitrag zur Verringerung von Armut leisten. Allerdings ist der hier
wirksam werdende Zusammenhang insofern begrenzt, als dass er erstens
nur arbeitende Arme betrifft (während ein hoher Anteil der Armen er-
werbslos ist) und zweitens nicht alle Mindestlohnbezieher in von Armut
betroffenen Haushalten leben.
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Die Debatte um die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland

Deutschland gehört zu den wenigen Ländern innerhalb Europas, in de-
nen kein gesetzlicher Mindestlohn existiert. Dies hat vor allem histori-
sche Gründe: Angesichts der negativen Erfahrungen mit staatlichen In-
terventionen in die Lohnpolitik zur Zeit der Weimarer Republik und des
Nationalsozialismus ist der Gedanke der Tarifautonomie in Deutschland
besonders ausgeprägt. Bis in die Gegenwart findet das Prinzip einer
autonomen, also von staatlichen Vorgaben weitgehend unabhängigen
Bestimmung der Löhne und anderer Arbeitsbedingungen eine breite
Unterstützung. Insbesondere die Gewerkschaften sehen in der Tarifau-
tonomie den Garanten für eine demokratische Partizipation der Be-
schäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen, die zugleich die
wichtigste Legitimationsquelle gewerkschaftlichen Handelns darstellt.

Die übrigen europäischen Länder, in denen kein gesetzlicher Min-
destlohn existiert, verfügen jedoch in der Regel über funktionale Äqui-
valente, die eine hohe Tarifbindung und damit ein funktionierendes Sys-
tem einer tarifvertraglichen Mindestlohn-Sicherung gewährleisten.29 Zu
dieser Gruppe gehören vor allem die skandinavischen Länder Däne-
mark, Schweden und Finnland, die aufgrund des so genannten Gent-
Systems (in dem die Gewerkschaften die Arbeitslosenversicherung
verwalten) einen sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 
aufweisen, der ihnen eine tarifvertragliche Deckungsrate von mehr als
90% garantiert. In Österreich, das ebenfalls über keinen gesetzlichen
Mindestlohn verfügt, ist es die Pflichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in
der Wirtschaftskammer, die eine beinahe flächendeckende Tarifbindung
sicherstellt. Italien verfügt wiederum über eine aus der Verfassung
abgeleitete Lohngarantie, wonach de facto alle Arbeitnehmer die tarif-
vertraglich vereinbarten Mindestlöhne erhalten müssen. Schliesslich
besteht in der Schweiz eine gesellschaftlich weitgehend anerkannte Min-
destlohnnorm, die eine kollektivvertragliche Mindestlohn-Sicherung
erleichtert und in bestimmten Bereichen durch staatliche Allgemein-
verbindlichkeitserklärungen unterstützt wird.

Einzig Deutschland verfügt über keines dieser funktionalen Äquiva-
lente und weist deshalb immer gravierendere Lücken in der tarifvertrag-
lichen Mindestlohn-Sicherung auf. So hat der Anteil der Beschäftigten
im Niedriglohn-Sektor seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich zugenom-
men. Davon betroffen sind nicht nur Arbeitnehmer in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen, sondern auch eine wachsende Anzahl von
Vollzeitbeschäftigten.30 Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (IAB) arbeiteten im Jahre 2001 17,4% aller sozial-
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versicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohn-Sektor,
wobei die Niedriglohnschwelle bei 2/3 des Medianlohns angesetzt
wurde.31

Die zunehmenden Lücken der tarifvertraglichen Mindestlohn-Siche-
rung in Deutschland können im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurück-
geführt werden. Zum einen ist die tarifvertragliche Deckungsrate in
Deutschland seit Mitte der 1990er-Jahre deutlich zurückgegangen, so
dass heute bereits 32% der Beschäftigten in Westdeutschland und sogar
48% der Beschäftigten in Ostdeutschland keiner Tarifbindung mehr
unterliegen. Dabei ist die Tarifbindung in vielen klassischen Niedrig-
lohnbranchen des privaten Dienstleistungssektors besonders niedrig.32

Zum anderen sind in zahlreichen Tarifverträgen Niedriglohngruppen
festgeschrieben, deren Höhe sich auf dem Niveau von Armutslöhnen
bewegt. Nach einer Untersuchung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit existieren mehr als 130 Tarifbereiche mit Stunden-
entgelten von sechs Euro oder weniger.

Die deutschen Gewerkschaften sind in vielen Branchen offensichtlich
nicht mehr in der Lage, existenzsichernde Mindestlöhne durchzusetzen.
Dementsprechend plädieren sie einmütig dafür, die Mindestlohn-Si-
cherung durch staatliche Unterstützung zu stärken. Allerdings bestehen
im Hinblick auf die konkreten Formen und Instrumente nach wie vor
grosse Unterschiede, wobei idealtypisch drei Positionen unterschieden
werden können.33 Die erste Position, die vor allem von der IG BAU ver-
treten wird, plädiert für die Erleichterung der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung und die Ausdehnung des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes über den Bausektor hinaus auf alle Branchen. In der Zwischenzeit
hat sich auch die rot-grüne Bundesregierung diesen Vorschlag zu Eigen
gemacht und dem Bundestag einen entsprechenden Gesetzesvorschlag
vorgelegt. Die Ausdehnung des Entsendegesetzes würde sicherlich
einigen Branchen helfen, branchenbezogene Mindestlöhne durchzuset-
zen. Dies gilt vor allem für jene Branchen, in denen – ähnlich wie in der
Bauwirtschaft – auch die Arbeitgeber ein wettbewerbspolitisches Inte-
resse an der Festlegung von Mindestlöhnen haben. Allerdings kann das
Entsendegesetz nur dort wirksam werden, wo überhaupt flächende-
ckende Tarifverträge vorhanden sind, was in vielen Branchen nicht der
Fall ist.

Über eine Erweiterung des Entsendegesetzes hinaus hat deshalb die
IG Metall ein System branchenbezogener gesetzlicher Mindestlöhne
vorgeschlagen, wonach alle tarifvertraglich vereinbarten Mindestlöhne
automatisch per Gesetz für die gesamte Branchen gelten sollen.34 Für
diejenigen Bereiche, in denen kein Tarifvertrag existiert, sollte nach
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dem Vorschlag der IG Metall der branchenübergreifende Tarifvertrag
für die Zeitarbeit als Richtschnur gelten.

Beide bislang erörterten Vorschläge setzen auf ein branchenbezogenes
Mindestlohnmodell, in dem die Höhe der Mindestlöhne durch Tarif-
vereinbarungen festgelegt und mit Hilfe staatlicher Unterstützung allge-
meinverbindlich erklärt wird. Problematisch sind diese Modelle aller-
dings in jenen Branchen, in denen es den Gewerkschaften nicht gelingt,
für die unteren Lohngruppen Löhne oberhalb der Armutsschwelle
durchzusetzen. Deshalb fordern die Gewerkschaft Nahrung Genuss
Gaststätten (NGG) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
darüber hinaus die Einführung eines allgemeinen, über alle Branchen
hinweg geltenden gesetzlichen Mindestlohns von 1250 Euro (ver.di)
respektive 1500 Euro (NGG) pro Monat.35 Insgesamt würden je nach
Niveau zwischen 2,4 und 3,4 Millionen Beschäftigte von einer gesetzli-
chen Mindestregelung profitieren.

Plädoyer für ein europäische Mindestlohnpolitik
Das in der Europäischen Sozialcharta und anderen internationalen Ver-
einbarungen postulierte Recht auf eine ›gerechte‹ Entlöhnung, die eine
angemessene gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll, ist für viele Be-
schäftigten in den meisten europäischen Staaten nach wie vor nicht ver-
wirklicht. In den letzten Jahren lässt sich im Gegenteil eher eine Aus-
dehnung des Niedriglohnsektors beobachten. Allein in den ›alten‹ EU-
Staaten (EU 15) müssen mehr als 15% der Beschäftigten (d.h. mehr als
20 Millionen Lohnanhängige) zu den Niedriglohn-Empfängern gezählt
werden. Diese Entwicklung ist auch durch eine neoliberale Wirtschafts-
politik in der EU befördert worden, die primär auf die Liberalisierung
von Märkten und die Deregulierung von Arbeits- und Sozialrechten
setzt. Hinzu kommt, dass aufgrund des nationalen Lohngefälles mit der
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit die bestehenden Lohnstrukturen
insbesondere in grenznahen Regionen unter Druck gesetzt werden.

Die derzeit existierenden Mindestlohnregelungen reichen in vielen
Fällen nicht aus, um das zunehmende Phänomen der ›arbeitenden Ar-
men‹ (›working poor‹) zu verhindern. Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, liegen die gesetzlich festgelegten Mindestlöhne zum Teil deutlich
unterhalb von 50% des jeweiligen nationalen Durchschnittslohnes und
müssen damit als ›Armutslöhne‹ bezeichnet werden.36 Vor diesem Hin-
tergrund haben Wissenschaftler des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung in Deutschland,
des Denknetzes in der Schweiz und des Institut de Recherches Econo-
miques et Sociales (IRES) in Frankreich gemeinsam Thesen für eine
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europäische Mindestlohnpolitik entwickelt, in dem sie ein koordiniertes
Vorgehen auf europäischer Ebene vorschlagen.37 Demnach sollen sich
alle Länder verpflichten, die Mindestlöhne schrittweise auf ein Niveau
anzuheben, dass mindestens 50% – und perspektivisch 60% – des natio-
nalen Durchschnittseinkommens entspricht.

Ähnlich wie in anderen europäischen Politikfeldern könnte eine eu-
ropäische Mindestlohnpolitik sich der ›Methode der offenen Koordinie-
rung‹ bedienen, wonach auf europäischer Ebene bestimmte konkrete
Ziele und Umsetzungsfristen festgelegt werden, die dann im nationalen
Rahmen mit den dort üblichen Institutionen und Verfahren realisiert
werden. Je nach nationaler Tradition können dabei gesetzliche Min-
destlöhne, allgemeinverbindlich erklärte Kollektivvereinbarungen oder
Kombinationen von beiden Regelungsverfahren zur Anwendung kom-
men. Die europäische Ebene hat wiederum die Aufgabe, die Umsetzung
auf nationaler Ebene zu überwachen und durch ein umfassendes Moni-
toring nationaler Mindestlohnpolitiken zur Verbreitung ›guter nationa-
ler Praktiken‹ beizutragen. Eine so konzipierte europäische Mindest-
lohnpolitik könnte einen konkreten Beitrag zur Entwicklung eines
sozialen Europas leisten, dass sich dem Grundsatz verpflichtet fühlt,
»dass der Lohn jedem abhängig Beschäftigten ein Leben in Würde und
finanzieller Unabhängigkeit ermöglichen muss.«
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